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(54) SANITÄRARMATUR MIT EINSCHUBMECHANISMUS

(57) Eine Sanitärarmatur mit
- einem sich quer in einen Wasserführungskanal (2) hi-
nein erstreckenden Einschubschacht (5), der eine nutz-
erzugängliche Einschuböffnung (6) besitzt,
- und einem Einschubkörper, der ein sanitäres Nutzele-
ment (8) beinhaltet, das in einem Durchströmungsbe-
reich von einer Seite zu einer gegenüberliegenden Seite
durchströmbar ist und über die Einschuböffnung (6) in
den Einschubschacht (5) einschiebbar und entgegen der
Einschubrichtung (SL) aus selbigem herausbewegbar

ist, wobei der Einschubkörper mit seinem Durchströ-
mungsbereich im Wasserführungskanal (2) positioniert
ist und das Nutzelement (8) in Kontakt mit dem Kanal (2)
ist, wenn sich der Einschubkörper in seiner vollständig
in den Einschubschacht (5) eingeschobenen Betriebs-
position befindet.
Der Einschubkörper ist durch eine Einschubplatte (7) ge-
bildet, die in ihrem Durchströmungsbereich von ihrer ei-
nen (H1) zur anderen Plattenhauptseite (H2) durch-
strömbar ist
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Sanitärar-
matur nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1, die im
Übrigen von beliebiger Art sein kann. Dies umfasst unter
anderem Sanitärarmaturen in Form von wand- und de-
ckenmontierten Duschbrausen, Handbrausen für Bade-
wannen und Duschräume sowie Wasserauslaufarmatu-
ren für Waschtische, Küchenspülen und dergleichen.
[0002] Diese Sanitärarmatur umfasst einen Wasser-
führungskanal und einen sich quer in den Wasserfüh-
rungskanal hinein erstreckenden Einschubschacht mit
einer nutzerzugänglichen Einschuböffnung. Weiter um-
fasst sie einen Einschubkörper, der mindestens ein sa-
nitäres Nutzelement beinhaltet, in einem Durchströ-
mungsbereich von einer Seite zu einer gegenüberliegen-
den Seite durchströmbar ist und über die Einschuböff-
nung in den Einschubschacht einschiebbar ist und aus
dem Einschubschacht herausbewegbar ist. Der Ein-
schubschacht bleibt stationär in einer Betriebsposition,
wenn der Einschubkörper eingeschoben oder herausbe-
wegt wird, und die Einschuböffnung bleibt in der statio-
nären Betriebsposition des Einschubschachtes nutzer-
zugänglich. Der Einschubkörper ist mit seinem Durch-
strömungsbereich im Wasserführungskanal positioniert,
und das Nutzelement ist in Kontakt mit dem Wasserfüh-
rungskanal, wenn sich der Einschubkörper in seiner voll-
ständig in den Einschubschacht eingeschobenen Be-
triebsposition befindet.
[0003] Für sanitäre Wasserauslaufarmaturen, wie z.B.
Mischerarmaturen an Waschtischen, Badewannen und
Küchenspülen, ist es bekannt, typischerweise zylindri-
sche Einsatzkörper mit Nutzelementen in Form von Per-
latoren, Strahlreglern, Strahlformern oder Sieben an ei-
nen Wasserauslass eines Auslassgehäusekörpers der
Sanitärarmatur mittels einer lösbaren Schraubverbin-
dung anzubringen, so dass der Einsatzkörper bei Bedarf
abgenommen und gewartet oder durch ein neues Nutz-
element ersetzt werden kann.
[0004] In der Patentschrift DE 10 2006 062 983 B3 ist
ein quaderförmiger Strahlreglerkörper mit gerundeten
Seitenkanten als ein Einschubkörper offenbart, der von
einer Auslaufstirnseite aus in einen Wasserauslauf einer
Sanitärarmatur einsetzbar ist und im Wasserauslauf lös-
bar befestigt werden kann. Der Strahlreglerkörper besitzt
ein Strahlreglergehäuse mit einer umfangsseitigen Ein-
schuböffnung und einer quer zu einer Längsachse des
Strahlreglerkörpers orientierten Einschubführung zum
Einschieben mindestens eines Einsetzteils, wobei das
Einsetzteil z.B. eine vorzugsweise strahlformende Sieb-,
Gitter- oder Netzstruktur besitzt. Zum Einsetzen und He-
rausnehmen des Einsetzteils muss der Strahlreglerkör-
per aus seiner Betriebsposition im Wasserauslauf her-
ausgenommen werden.
[0005] In ähnlicher Weise ist eine in der Offenlegungs-
schrift DE 10 2008 012 388 A1 offenbarte hülsenförmige
Einsetzkartusche, die einen Strahlformer beinhaltet, in
einen rohrförmigen Armaturauslauf von dessen Stirnsei-

te her einsetzbar, wobei diese Einsetzkartusche einen
stirnseitigen Wasserzulauf und einen umfangseitigen
Wasserauslauf aufweist.
[0006] Die Patentschrift DE 10 2005 003 404 B3 offen-
bart eine sanitäre Auslaufarmatur mit einem unbelüfteten
zylindrischen, eingeschraubten Strahlreglerkörper im
Wasserauslauf und mit einer davon stromaufwärts be-
abstandeten Belüftungseinrichtung, die als zylindrische
Einsetzpatrone ausgeführt sein kann und in eine korre-
spondierende Einsetzöffnung eines Armaturengehäu-
ses lösbar eingesetzt werden kann und hierzu in einer
hülsenförmigen Patronenaufnahme mündet.
[0007] In der Offenlegungsschrift WO 2006/084448 A1
ist eine sanitäre Wasserauslaufarmatur, wie ein Einhe-
belmischer, mit einem Grundkörper und einem rohrför-
migen Wasserauslauf offenbart, wobei der Wasseraus-
lauf ein halbschalenförmiges Verbindungsglied, das ein-
trittsseitig am Grundkörper angeordnet ist und austritts-
seitig einen schwenkbeweglichen Auslaufkopf trägt, so-
wie eine auswechselbare Einheit von zylindrischer Form
umfasst, die lösbar in die Halbschalenform des Verbin-
dungsgliedes eingesetzt werden kann und ein Wasser-
behandlungsmittel als ein sanitäres Nutzelement enthält,
beispielsweise eine Filtereinheit, ein lonenaustauschma-
terial oder eine Keimschutzeinrichtung.
[0008] In der Patentschrift DE 1 209 515 ist eine gat-
tungsgemäße Sanitärarmatur der eingangs genannten
Art in Form einer Wasserauslaufarmatur offenbart, bei
welcher der Einschubschacht von einer ein Auslaufrohr
quer durchsetzenden und zwecks Wasserdurchgang
quer durchbohrten Rohrhülse gebildet ist, die an ihrer
einen Stirnseite aus der Wand des Auslaufrohrs offen
herausragt. Als Einschubkörper fungiert dort ein zylind-
rischer Belüftungs- und Strahlreglereinsatz, der entlang
seiner Zylinderlängsachse in die Rohrhülse einschiebbar
ist. Ein ebenfalls zylindrischer Verschlussstopfen dichtet
die Rohrhülse nach außen ab und weist einen in eine
axiale Lufteinsaugöffnung mündenden Hohlraum auf.
[0009] Der Erfindung liegt als technisches Problem die
Bereitstellung einer Sanitärarmatur der eingangs ge-
nannten Art zugrunde, die einen in einer vorteilhaften
Weise gebildeten Einschubkörper aufweist, der mit min-
destens einem austauschbaren sanitären Nutzelement
ausgestattet ist.
[0010] Die Erfindung löst dieses Problem durch die Be-
reitstellung einer Sanitärarmatur mit den Merkmalen des
Anspruchs 1. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung
sind in den Unteransprüchen angegeben, deren Wortlaut
hiermit durch Verweis zum Bestandteil der Beschreibung
gemacht wird.
[0011] Die erfindungsgemäße Sanitärarmatur weist ei-
nen Wasserführungskanal, einen sich quer in den Was-
serführungskanal hinein erstreckenden Einschub-
schacht mit einer nutzerzugänglichen Einschuböffnung
und als Einschubkörper eine Einschubplatte auf, die min-
destens ein sanitäres Nutzelement beinhaltet und im
Durchströmungsbereich von ihrer einen zur anderen
Plattenhauptseite durchströmbar ist, wobei die Ein-
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schubplatte eine gegenüber ihrer lateralen Plattenab-
messung kleinere Plattendicke besitzt und in einer late-
ralen Einschubrichtung über die Einschuböffnung in den
Einschubschacht einschiebbar ist und entgegen der Ein-
schubrichtung aus dem Einschubschacht herausbeweg-
bar ist. Der Einschubschacht bleibt stationär in einer Be-
triebsposition, wenn die Einschubplatte eingeschoben
oder herausbewegt wird, und die Einschuböffnung bleibt
in der stationären Betriebsposition des Einschubschach-
tes nutzerzugänglich. Die Einschubplatte ist mit ihrem
Durchströmungsbereich im Wasserführungskanal posi-
tioniert und das Nutzelement ist in Kontakt mit dem Was-
serführungskanal, wenn sich die Einschubplatte in ihrer
vollständig in den Einschubschacht eingeschobenen Be-
triebsposition befindet. Die Einschubrichtung verläuft so-
mit in einer lateralen Richtung der Einschubplatte und
quer zu einer Richtung, in welcher der Wasserführungs-
kanal im Bereich des sich quer in diesen hinein erstre-
ckenden Einschubschachtes verläuft.
[0012] Bei dieser erfindungsgemäßen Sanitärarmatur
kann folglich das sanitäre Nutzelement, wenn sich die
Sanitärarmatur in ihrer Betriebsposition befindet, z.B. als
Mischerarmatur an einem Waschtisch, einer Küchenspü-
le oder einem Wannenbereich montiert oder als Kopf-
oder Seitenbrausenarmatur in einem Badezimmer oder
Duschraum wand- oder deckenmontiert, in sehr einfa-
cher Weise durch Einschieben der Einschubplatte über
die für den Benutzer zugängliche Einschuböffnung in den
Einschubschacht in die gewünschte Position im Wass-
erführungskanal gebracht und bei Bedarf wieder heraus-
genommen werden, ohne dass dazu die Sanitärarmatur
insgesamt demontiert werden muss und ohne dass dazu
ein den Einschubschacht enthaltender Teil der Sanitärar-
matur demontiert oder von einem anderen Armaturenteil
abgenommen oder entfernt werden muss. Dies erleich-
tert zugehörige Wartungsarbeiten, bei denen das Nutz-
element aus dem Wasserführungskanal herausgenom-
men werden muss, um es z.B. nach Reinigung wieder
einzusetzen oder durch ein neues Nutzelement zu erset-
zen. Ebenso wird ein etwaiger Austausch des Nutzele-
ments durch ein Nutzelement eines anderen Typs er-
leichtert. Es ist auch kein Gewinde zum schraubbaren
Anbringen des Nutzelements erforderlich. Zudem sind
keine Werkzeuge für das Anbringen und Abnehmen des
sanitären Nutzelements zwingend erforderlich.
[0013] Die Abmessung der Einschubplatte ist mindes-
tens in ihrem Durchströmungsbereich in Dickenrichtung
kleiner als quer dazu, d.h. kleiner als in den dazu senk-
rechten Lateralrichtungen. Die Einschubplatte kann hier-
bei insbesondere nach Art einer Servicekarte mit in
Durchströmungsrichtung vergleichsweise flacher Bau-
form realisiert sein, wobei die Dickenabmessung in
Durchströmungsrichtung beispielsweise nur ca. ein Drit-
tel oder ein Viertel oder ein Fünftel der Abmessung in
dazu senkrechter Richtung oder noch weniger beträgt,
d.h. die Dicke der Einschubplatte beträgt dann höchstens
ca. 1/3, 1/4 oder 1/5 oder noch weniger in Bezug auf die
minimale Abmessung der Einschubplatte in Querrich-

tung. Eine solche Realisierung als Servicekarte ermög-
licht die Verwendung der Einschubplatte in vergleichs-
weise flachbauenden Sanitärarmaturen, wie plattenför-
migen Kopfbrausen in Duschräumen. In vorteilhaften Re-
alisierungen besitzt die Einschubplatte eine rechteckige
oder quadratische Form, z.B. mit quaderförmiger Außen-
abmessung, in alternativer Ausführung eine beliebige
andere Form, wie kreisrund oder oval etc. Der Einschub-
schacht besitzt eine korrespondierende Form, wie recht-
eckig bzw. eine quaderartige Hohlform oder kreisrund
etc.
[0014] In einer Weiterbildung der Erfindung ist das sa-
nitäre Nutzelement ein Sieb oder ein Durchflussbegren-
zer oder ein Strahlformkörper oder ein Wasserbelüf-
tungselement oder ein Wasserzusatzelement. Mit dem
Sieb lassen sich störende Partikel zurückhalten. Dies
kann z.B. für Brausen vorteilhaft sein, die relativ kleine
und daher für Verstopfung durch Partikel im Wasser-
strom anfällige Brausestrahlaustrittsöffnungen besitzen.
Mit dem Durchflussbegrenzer lässt sich der Durchfluss
an Wasser durch den Wasserführungskanal hindurch in
einer gewünschten Weise einstellen. Mit dem Strahl-
formkörper lässt sich ein gewünschtes Strahlbild für das
aus der Sanitärarmatur austretende Wasser bereitstel-
len. Mit dem Wasserbelüftungselement kann das durch
den Wasserführungskanal geführte Wasser belüftet, d.h.
mit zugeführter Luft angereichert, werden. Mit dem Was-
serzusatzelement kann dem im Wasserführungskanal
geführten Wasser ein Zusatzstoff beigemischt werden,
z.B. ein Reinigungsmittel, eine Duschseife oder ein an-
derer Duschzusatzstoff.
[0015] In einer Weiterbildung der Erfindung weist die
Einschubplatte in ihrer Dickenabmessung in Durchströ-
mungsrichtung eine Keilform mit in Einschubrichtung ab-
nehmender Dicke auf und beinhaltet an einer entspre-
chend der Keilform schrägen Oberfläche eine Dichtung.
Durch das Einschieben der Einschubplatte in den Ein-
schubschacht wird so gewährleistet, dass die nötige An-
pressung der Dichtung erst im letzten Stück des Verfahr-
wegs zustande kommt, d.h. kurz bevor die Einschubplat-
te ihre Betriebsposition im Einschubschacht erreicht hat.
Vorteilhaft ist dabei, dass die Dichtung beim Einschieben
der Einschubplatte in den Einschubschacht nicht be-
schädigt wird und die benötigte Kraft beim Einschieben
gering bleibt.
[0016] In einer Weiterbildung der Erfindung weist die
Sanitärarmatur einen lösbaren Rastmechanismus zum
verrasteten Halten der Einschubplatte im Einschub-
schacht auf. Dies stellt eine vorteilhafte Möglichkeit dar,
die Einschubplatte in ihrer Betriebsposition im Einschub-
schacht zu halten und bei Bedarf durch Lösen des Rast-
mechanismus aus dem Einschubschacht herauszuneh-
men.
[0017] In einer Weiterbildung der Erfindung weist die
Sanitärarmatur einen Wasserstoppmechanismus zum
selbsttätigen Öffnen und Schließen des Wasserfüh-
rungskanals beim Einschieben und Entnehmen der Ein-
schubplatte in den und aus dem Einschubschacht auf.
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Dadurch kann der Wasserführungskanal selbsttätig ge-
schlossen bzw. abgesperrt werden, wenn die Einschub-
platte aus dem Einschubschacht herausgenommen wird.
Dies vermeidet einen unerwünschten Wasseraustritt z.B.
aus dem Einschubschacht heraus, ohne dass der Benut-
zer dazu selbst ein Absperrorgan betätigen muss. Durch
Einschieben der Einschubplatte in den Einschubschacht
öffnet der Wasserstoppmechanismus selbsttätig den
Wasserführungskanal, so dass es wiederum keiner se-
paraten Betätigung eines Absperrorgans zum Öffnen
des Wasserführungskanals durch den Benutzer bedarf.
[0018] In einer Weiterbildung der Erfindung weist die
Sanitärarmatur einen Auswurfmechanismus zum selbst-
tätigen Herausbewegen der Einschubplatte aus ihrer Be-
triebsposition im Einschubschacht nach Lösen des Rast-
mechanismus auf. Der Auswurfmechanismus sorgt da-
für, dass sich die Einschubplatte, wenn der Benutzer den
Rastmechanismus gelöst hat, mindestens ein Stück weit
aus ihrer Betriebsposition im Einschubschacht heraus-
bewegt, wonach der Benutzer bei Bedarf die Einschub-
platte vollends aus dem Einschubschacht entfernen
kann.
[0019] In einer Weiterbildung der Erfindung weist der
Wasserstopmechanismus eine in Schließrichtung elas-
tisch vorgespannte und durch die Einschubplatte betä-
tigte Verschlussschiebereinheit zum Öffnen und Schlie-
ßen des Wasserführungskanals stromaufwärts des Ein-
schubschachtes auf. Dies ermöglicht in relativ einfacher
Weise ein sicheres Absperren des Wasserführungska-
nals bei nicht eingeschobener Einschubplatte.
[0020] In einer Weiterbildung der Erfindung weist die
Sanitärarmatur einen Clipsmechanismus zum geclipsten
Halten des Nutzelements an der Einschubplatte auf.
Durch den Clipsmechanismus kann das Nutzelement si-
cher an der Einschubplatte gehalten werden, so dass
nicht die Gefahr besteht, dass das Nutzelement beim
Handhaben der Einschubplatte aus der Einschubplatte
herausfällt. Bei Bedarf kann der Clipsmechanismus un-
lösbar und/oder gegen unautorisierte Benutzung gesi-
chert realisiert sein. Dadurch kann die Einschubplatte bei
Bedarf vor unautorisierten Manipulationen gesichert wer-
den.
[0021] In einer Weiterbildung der Erfindung weist die
Einschubplatte mehrere Nutzelemente auf, die in einer
Plattenebene der Einschubplatte nebeneinander oder in
einer dazu senkrechten Durchströmungsrichtung hinter-
einander angeordnet sind. Nebeneinander angeordnete
Nutzelemente werden vorzugsweise strömungstech-
nisch parallel von einem jeweiligen Teilstrom des im
Wasserführungskanal strömenden Wassers durch-
strömt. Hintereinander angeordnete Nutzelemente wer-
den vorzugsweise strömungstechnisch seriell vom im
Wasserführungskanal strömenden Wasser durchströmt.
[0022] In einer Weiterbildung der Erfindung ist die Sa-
nitärarmatur eine Wasserauslaufarmatur mit einem Ge-
häusekörper, an dem der Einschubschacht ausgebildet
ist. Der Einschubschacht ist in diesem Fall in den Ge-
häusekörper der Sanitärarmatur integriert, wobei sich

der Wasserführungskanal im Gehäusekörper erstreckt.
In entsprechenden Ausführungen bildet der Gehäuse-
körper einen Auslasskörper mit einem Wasserauslass,
aus dem das Wasser zum Gebrauch durch den Benutzer
austritt.
[0023] In einer Ausgestaltung der Erfindung weist die
Einschubplatte eine hintere Stirnseite auf, die bündig mit
dem Gehäusekörper der Wasserauslassarmatur ab-
schließt, wenn sich die Einschubplatte in ihrer vollständig
in den Einschubschacht eingeschobenen Betriebsposi-
tion befindet. Dies ermöglicht eine optisch unauffällige
Integration der Einschubplatte in die Gestaltung des Ge-
häusekörpers der Wasserauslassarmatur.
[0024] In einer Ausgestaltung der Erfindung ist die Sa-
nitärarmatur eine vorstehend wand- oder deckenmon-
tierte Duschbrause mit einem Duschkopfgehäuse, an
dem der Einschubschacht ausgebildet ist. In diesem Fall
bilden die Duschbrause eine Wasserauslassarmatur und
das Brausekopfgehäuse einen zugehörigen Gehäuse-
körper. Die Duschbrause ist an einem Wand- oder De-
ckenbereich eines Duschraums oder Badezimmers
montierbar, wobei sie mindestens mit ihrem Brausekopf-
gehäuse vom Wand- bzw. Deckenbereich vorsteht. Da
der Einschubschacht am Brausekopfgehäuse ausgebil-
det ist, kann die Einschubplatte mit dem einen oder meh-
reren Nutzelementen gut zugänglich und mit relativ ge-
ringem stromaufwärtigem Abstand von einem Wasser-
auslass der Duschbrause, der typischerweise von einer
das Brausekopfgehäuse stromabwärts abschließenden
Strahlscheibe gebildet ist, in den Einschubschacht ein-
geschoben bzw. aus diesem herausgenommen werden.
[0025] In einer Weiterbildung der Erfindung ist die Sa-
nitärarmatur eine wand- oder deckeneingebaute Dusch-
brause, und der Einschubschacht ist mit senkrecht zu
einer Wand- oder Deckeneinbauebene verlaufender Ein-
schubrichtung angeordnet. Die Duschbrause ist in die-
sem Fall bündig zu einem Wand- oder Deckenbereich
eines Duschraums oder Badezimmers oder in selbigem
vertieft eingebaut, ohne von diesem Wand- oder Decken-
bereich vorzustehen. Da der Einschubschacht mit senk-
recht zur Wand-/Deckeneinbauebene verlaufender Ein-
schubrichtung angeordnet ist, kann die Einschubplatte
dennoch sehr einfach eingefügt werden, um das oder die
Nutzelemente in ihre Gebrauchsposition im Wasserfüh-
rungskanal zu bringen, so dass kein Aufputz-Bauteil zum
Einsetzen der Einschubplatte für eine solche wand- oder
deckeneingebaute Duschbrause erforderlich ist.
[0026] Vorteilhafte Ausführungsformen der Erfindung
sind in den Zeichnungen dargestellt und werden nach-
folgend beschrieben. Hierbei zeigen:

Fig. 1 eine Blockdiagrammdarstellung einer erfin-
dungsgemäßen Sanitärarmatur,

Fig. 2 eine Draufsicht von oben auf eine Realisierung
der Sanitärarmatur von Fig. 1 als wandmontierte
Kopfbrause mit in Betriebsposition eingeschobener
Einschubplatte und abgenommenem Brausekopf,
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Fig. 3 eine Perspektivansicht eines vorderen Teils
der Kopfbrause von Fig. 2 mit montiertem Brause-
kopf,

Fig. 4 eine Schnittansicht längs einer Linie IV-IV in
Fig. 2,

Fig. 5 eine Schnittansicht längs einer Linie V-V in
Fig. 4,

Fig. 6 eine Schnittansicht längs einer Linie VI-VI in
Fig. 2,

Fig. 7 eine Perspektivansicht der bei der Kopfbrause
von Fig. 2 verwendeten Einschubplatte ohne Nutz-
elemente,

Fig. 8 eine Schnittansicht der Einschubplatte von
Fig. 7 mit eingesetzten Nutzelementen,

Fig. 9 eine Schnittansicht entsprechend Fig. 5 in ei-
ner anderen Schnittebene,

Fig. 10 bis 14 die Ansichten der Fig. 2 bis 6 mit der
Einschubplatte in einer teilweise herausbewegten
Wasserstoppstellung,

Fig. 15 bis 19 die Ansichten der Fig. 10 bis 14 mit
weiter in eine Auswurfstellung herausbewegter Ein-
schubplatte,

Fig. 20 bis 22 Perspektivansichten der Sanitärarma-
tur von Fig. 1 in einer Realisierung als deckenmon-
tierte Kopfbrause mit der Einschubplatte in einge-
schobener Betriebsposition, Wasserstoppstellung
bzw. Auswurfstellung,

Fig. 23 eine Schnittansicht längs einer Linie XXIII-
XXIII in Fig. 20,

Fig. 24 eine Schnittansicht längs einer Linie XXIV-
XXIV in Fig. 20,

Fig. 25 eine Draufsicht von unten auf die Sanitärar-
matur von Fig. 1 in einer Realisierung als decken-
bündig montierte Kopfbrause,

Fig. 26 eine Schnittansicht längs einer Linie XXVI-
XXVI von Fig. 25,

Fig. 27 eine Perspektivansicht der Kopfbrause von
Fig. 25 mit abgenommenem Brausekopf und mit ein-
geschobener Einschubplatte und

Fig. 28 die Perspektivansicht von Fig. 27 mit heraus-
bewegter Einschubplatte.

[0027] In Fig. 1 ist in Blockdiagrammform eine Sani-

tärarmatur 1 gezeigt, die einen Wasserführungskanal 2
aufweist, der sich von einem Wassereinlass 3 zu einem
Wasserauslass 4 der Sanitärarmatur 1 erstreckt. Des
Weiteren besitzt die Sanitärarmatur 1 einen Einschub-
schacht 5 mit einer Einschuböffnung 6. Der Einschub-
schacht 5 erstreckt sich in den Wasserführungskanal 2
hinein. Beispielsweise kann der Einschubschacht 5 in
einem Gehäuseteil der Sanitärarmatur 1 ausgebildet
sein, in welchem auch der Wasserführungskanal 2 zu-
mindest in seinem dem Einschubschacht 5 benachbar-
ten Abschnitt ausgebildet ist.
[0028] Die Sanitärarmatur 1 umfasst des Weiteren ei-
nen Einschubkörper in Form einer Einschubplatte 7, die
mindestens ein sanitäres Nutzelement 8 beinhaltet und
mindestens in einem Durchströmungsbereich eine ge-
genüber ihrer lateralen Plattenabmessung PL kleinere
Plattendicke PD aufweist. Dabei kann es sich bei der la-
teralen Plattenabmessung PL beispielsweise um die Län-
ge oder Breite einer rechteckigen Ausführung der Ein-
schubplatte 7 oder um den Durchmesser einer kreisrun-
den Ausführung der Einschubplatte 7 oder um die mini-
male laterale Ausdehnung einer ovalen, polygonalen
oder anderen Ausführung der Einschubplatte 7 handeln.
Unter der lateralen Richtung sind hierbei wie üblich die
Richtungen parallel zur Plattenebene zu verstehen, wo-
bei als Plattenebene wie üblich eine Mittenebene Ep der
Einschubplatte 7 bzw. eine dazu parallele Ebene gemeint
ist, zu der ihre beiden Plattenhauptseiten, d.h. ihre in Fig.
1 obere Hauptseite H1 und ihre in Fig. 1 untere Haupt-
seite H2, parallel sind oder allenfalls unter einem spitzen
Winkel von höchstens 45° verlaufen. Vorzugsweise be-
trägt die Plattendicke PD höchstens 1/5 der lateralen Plat-
tenabmessung PL.
[0029] Die Einschubplatte 7 ist in einer lateralen Ein-
schubrichtung SL über die Einschuböffnung 6 in den Ein-
schubschacht 5 einschiebbar und entgegen der Ein-
schubrichtung aus dem Einschubschacht herausbeweg-
bar. Der Einschubschacht 5 ist stationär angeordnet, d.h.
er nimmt im Gebrauch der Sanitärarmatur 1 eine Be-
triebsposition ein, in welcher er auch dann verbleibt,
wenn die Einschubplatte 7 eingeschoben oder heraus-
bewegt wird. Die Einschuböffnung 6 bleibt in der statio-
nären Betriebsposition des Einschubschachts 5 nutzer-
zugänglich. Der Einschubschacht 5 muss also zum Ein-
schieben und Herausnehmen der Einschubplatte 7 nicht
demontiert oder anderweitig bewegt werden.
[0030] In Fig. 1 ist die Einschubplatte 7 vollständig au-
ßerhalb des Einschubschachts 5 gezeigt. In Betriebspo-
sition ist die Einschubplatte 7 vollständig in den Ein-
schubschacht 5 eingeschoben und befindet sich mit ih-
rem Durchströmungsbereich im Wasserführungskanal
2, so dass sie von ihrer einen Plattenhauptseite H1 zu
ihrer anderen Plattenhauptseite H2, d.h. längs ihrer Plat-
tendicke PD, von Wasser durchströmbar ist, wenn Was-
ser im Wasserführungskanal 2 strömt. Dies ist in Fig. 1
mit einer zur Mittenebene EP der Einschubplatte 7 senk-
rechten Durchströmungsrichtung D symbolisiert. Dabei
kann die Durchströmung auch schräg zur Mittenebene
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EP oder in Windungen erfolgen, solange das im Wass-
erführungskanal 2 strömende Wasser auf der einen Plat-
tenhauptseite H1 in die Einschubplatte 7 eintritt und auf
der anderen, abgewandten Plattenhauptseite H2 wieder
austritt. Je nach Bedarf und Anwendungsfall kann die
Einschubplatte 7 insgesamt durchströmbar sein, oder
der Durchströmungsbereich bildet nur einen Teilbereich
der Einschubplatte 7. In dieser Betriebsposition befindet
sich das Nutzelement 8 in Kontakt zum Wasserführungs-
kanal 2, so dass es vom Wasser durchströmt oder alter-
nativ nur angeströmt wird bzw. mit ihm in Kontakt kommt.
[0031] Das sanitäre Nutzelement 8 kann ein beliebi-
ges, mit einer solchen Einschubplatte verwendbares Ele-
ment sein, das eine zugehörige sanitäre Nutzfunktion für
die Sanitärarmatur bzw. das im Wasserführungskanal 2
geführte Wasser erfüllt. Beispielsweise kann das Nutz-
element 8 ein Sieb oder ein Durchflussbegrenzer oder
ein Strahlformkörper oder ein Wasserbelüftungselement
oder ein Wasserzusatzelement sein. Mit einem Sieb kön-
nen störende Partikel im Wasserstrom zurückgehalten
werden. Mit einem Durchflussbegrenzer kann der Was-
serdurchfluss in gewünschter Weise begrenzt werden.
Mit einem Strahlformkörper kann dafür gesorgt werden,
dass das Wasser in einer gewünschten Strahlform aus
dem Wasserauslass 4 der Sanitärarmatur 1 austritt. Mit
einem Wasserbelüftungselement kann dem Wasser-
strom im Wasserführungskanal 2 Luft beigemischt wer-
den. Mit einem Wasserzusatzelement kann dem Wasser
im Wasserführungskanal 2 ein Zusatz beigemischt wer-
den, z.B. ein Reinigungsmittel, Seife oder ein anderes
Additiv, je nach Einsatzzweck der Sanitärarmatur.
[0032] In Fig. 1 sind des Weiteren einige optionale Be-
standteile gezeigt, welche je nach Bedarf und Anwen-
dungsfall bei entsprechenden Realisierungen der erfin-
dungsgemäßen Sanitärarmatur vorhanden sein oder
fehlen können. Soweit nachstehend nicht explizit auf
funktionale Zusammenhänge dieser optionalen Be-
standteile hingewiesen wird, versteht es sich für den
Fachmann, dass zwischen diesen optionalen Bestand-
teilen keine funktionalen Zusammenhänge bestehen und
diese Bestandteile daher je nach Bedarf und Anwen-
dungsfall einzeln oder in einer beliebigen Kombination
in entsprechenden Realisierungen der erfindungsgemä-
ßen Sanitärarmatur vorhanden sein können.
[0033] Dies betrifft beispielsweise einen optionalen,
lösbaren Rastmechanismus 9 zum verrasteten Halten
der Einschubplatte 7 im Einschubschacht 5. Damit kann
die Einschubplatte 7 sicher im Einschubschacht 5 gehal-
ten und bei Bedarf durch Lösen des Rastmechanismus
9 wieder aus dem Einschubschacht 5 entnommen wer-
den. Zusätzlich kann optional ein Auswurfmechanismus
10 zum selbsttätigen Herausbewegen der Einschubplat-
te 7 aus ihrer Betriebsposition im Einschubschacht 5
nach Lösen des Rastmechanismus 9 vorgesehen sein.
Für den Rastmechanismus und für den Auswurfmecha-
nismus sind jeweils beliebige herkömmliche Typen ver-
wendbar, wie sie beispielsweise auch bei ähnlichen Plat-
ten-/Kartenaufnahmesystemen an sich bekannt sind, wie

bei Speicherkarten-, Bankkarten- und SIM-Karten-Sys-
temen.
[0034] Optional kann die Sanitärarmatur 1 auch einen
Wasserstoppmechanismus 11 zum selbsttätigen Öffnen
und Schließen des Wasserführungskanals 2 beim Ein-
schieben und Entnehmen der Einschubplatte 7 in den
und aus dem Einschubschacht 5 umfassen. Damit wird
verhindert, dass Wasser unbeabsichtigt aus dem Was-
serführungskanal 2 austritt, z.B. über den Einschub-
schacht 5, wenn die Einschubplatte 7 aus dem Einschub-
schacht 5 herausgenommen wird. Dabei kann es in ent-
sprechenden Ausführungsformen vorteilhaft sein, wenn
der Wasserstoppmechanismus 11 noch den Austritt ei-
ner definierten Wassermenge gestattet und den Wass-
erführungskanal 2 nicht komplett absperrt. Hierdurch
kann das Fehlen der Einschubplatte 7 angezeigt werden.
Für den Wasserstoppmechanismus 11 ist jeder beliebi-
ge, hierfür an sich bekannte Typ verwendbar. In einer
entsprechenden Ausführung kann der Wasserstoppme-
chanismus 11 z.B. eine in Schließrichtung elastisch vor-
gespannte und durch die Einschubplatte 7 betätigte Ver-
schlussschiebereinheit 11a zum Öffnen und Schließen
des Wasserführungskanals 2 stromaufwärts des Ein-
schubschachts 5 aufweisen.
[0035] Die erfindungsgemäße Sanitärarmatur kann
zudem optional einen Clipsmechanismus 12 zum gec-
lipsten Halten des Nutzelements 8 an der Einschubplatte
7 aufweisen. Der Clipsmechanismus 12 kann von ir-
gendeinem herkömmlichen Typ sein und je nach Bedarf
ungesichert lösbar oder alternativ unlösbar oder weiter
alternativ nur für autorisierte Benutzer lösbar realisiert
sein. In ersterem Fall kann das Nutzelement von jedem
beliebigen Benutzer durch Lösen des Clipsmechanis-
mus von der Einschubplatte 7 abgenommen werden. Im
zweiten Fall ist das Nutzelement nicht zerstörungsfrei
von der Einschubplatte 7 entfernt werden.
[0036] Die Sanitärarmatur 1 von Fig. 1 ist konstruktiv
in jedem beliebigen herkömmlichen Armaturentyp aus-
führbar, z.B. als wand- oder deckenmontierte Kopfbrau-
se oder als Seitenbrause oder Handbrause von Dusch-
und Badewanneneinrichtungen, als Waschtischmischer,
als Badewannenmischer, als Küchenspülenmischer,
z.B. auch in Form einer Küchenauszugsbrause, oder als
beliebige andere sanitäre Wasserauslaufarmatur, die als
Schnittstelle einer Wasserversorgung zum Benutzer
dient, d.h. einen Auslauf aufweist, aus dem Wasser zur
Verwendung durch den Benutzer austritt. Auf einige
mögliche konstruktive Ausführungen der erfindungsge-
mäßen Sanitärarmatur von Fig. 1 wird im Folgenden un-
ter Bezugnahme auf die übrigen Figuren eingegangen,
wobei diese Ausführungen lediglich exemplarisch und
stellvertretend für zahlreiche weitere mögliche Realisie-
rungen der erfindungsgemäßen Sanitärarmatur zu ver-
stehen sind.
[0037] So veranschaulichen die Figuren 2 bis 19 eine
Realisierung der Sanitärarmatur 1 als eine Wasseraus-
laufarmatur 1a mit einem Gehäusekörper 1b, an dem der
Einschubschacht 5 ausgebildet ist. Speziell bildet die
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Wasserauslaufarmatur 1a in diesem Fall eine wandmon-
tierte Duschbrause 1c, und der Gehäusekörper 1b ist als
Brausegehäuse 13 ausgebildet, im gezeigten Beispiel in
einer Flachbauweise. Genauer gesagt handelt es sich
um eine Kopfbrause mit einem rechteckförmigen Brau-
segehäuse 13, das an einer Schmalseite einen An-
schlusskörper 13a mit Außengewinde zur Ankopplung
an einen Wandanschluss einer Duschwasserversorgung
aufweist, so dass der Anschlusskörper 13a den Wasse-
reinlass 3 bildet. Im gegenüberliegenden Schmalseiten-
bereich besitzt das Brausegehäuse 13 einen Brause-
kopfanschluss 13b mit unterseitig, d.h. an einer in mon-
tierter Betriebsposition des Brausegehäuses 13 unteren
Seite, anfügbarem Brausekopf 13f, der nur in Fig. 3 ge-
zeigt ist, wobei der Brausekopf 13f bzw. die Ausmündung
des Brausekopfanschlusses 13b den Wasserauslass 4
bildet. Im Brausegehäuse 13 erstreckt sich der Wasser-
führungskanal 2 vom Wassereinlass 3 zum Wasseraus-
lass 4.
[0038] Am bzw. über dem Brausekopfanschluss 13b
ist in diesem Ausführungsbeispiel der Einschubschacht
5 im Brausegehäuse 13 ausgebildet, wobei die Fig. 2 bis
9 die Duschbrause 1c mit vollständig in den Einschub-
schacht 5 eingeschobener Einschubplatte 7 zeigen. In
entsprechenden Ausführungen schließt die Einschub-
platte 7 in dieser Position mit einer hinteren Stirnseite 7c
bündig mit dem Gehäusekörper 1b ab. Dadurch fügt sich
die vollständig eingeschobene Einschubplatte 7 gestal-
terisch harmonisch und unauffällig in die Kontur des Ge-
häusekörpers 1b ein bzw. bildet einen mit dem Gehäu-
sekörper 1b bündigen Abschluss des Einschubschach-
tes 5 im Bereich von dessen Einschuböffnung 6. Die Fig.
10 bis 14 zeigen die Duschbrause 1c mit in eine Was-
serstoppstellung teilweise aus dem Einschubschacht 5
herausbewegter Einschubplatte 7, und die Fig. 15 bis 19
zeigen die Duschbrause 1c mit der Einschubplatte 7 in
einer noch weiter aus dem Einschubschacht 5 heraus-
bewegten Auswurfstellung.
[0039] In dieser Ausführungsform ist das Brausege-
häuse 13 horizontal orientiert, wenn es in seiner Ge-
brauchs-/Betriebsstellung wandmontiert ist, und der Ein-
schubschacht 5 ist ebenfalls horizontal orientiert, wobei
sich seine Einschuböffnung 6 an der vorderen Stirnseite
bzw. Schmalseite des rechteckförmigen Brausegehäu-
ses 13 befindet. Somit kann die Einschubplatte 7 bei
montiertem Brausegehäuse 13 und dann stationär im
Brausegehäuse 13 verbleibendem Einschubschacht 5 in
horizontaler Richtung an der Frontseite des Brausege-
häuses 13 in den Einschubschacht 5 eingeschoben bzw.
wieder aus diesem herausbewegt werden, d.h. die late-
rale Einschubrichtung SL ist ebenfalls horizontal orien-
tiert.
[0040] In einer exemplarischen Realisierung, wie sie
zum Ausführungsbeispiel der Fig. 2 bis 19 gezeigt ist,
besitzt die Einschubplatte 7 wie gezeigt eine im Quer-
schnitt rechteckige Form mit zwei in ihrer Plattenebene
und quer zur Einschubrichtung SL nebeneinander ange-
ordneten Nutzelementaufnahmen 7a, 7b, wie sie bei-

spielsweise aus Fig. 7 ersichtlich sind. In jeder Nutzele-
mentaufnahme 7a, 7b können ein oder mehrere Nutze-
lemente aufgenommen werden. So zeigt Fig. 8 exemp-
larisch ein Beispiel, in welchem in der Nutzelementauf-
nahme 7b zwei Nutzelemente aufgenommen sind, ein
Durchflussbegrenzerelement 8a und ein Siebelement
8b. Damit befinden sich diese beiden Nutzelemente,
wenn die Einschubplatte 7 vollständig in den Einschub-
schacht 5 in Betriebsposition eingeschoben ist, strö-
mungstechnisch seriell im Wasserführungskanal 2, spe-
ziell ist das Durchflussbegrenzerelement 8a stromab-
wärts des Siebelements 8b und nahe des Wasseraus-
lasses 4 positioniert. Vorteilhaft besitzt die Einschubplat-
te 7 eine leichte Keilform in ihrer Dickenabmessung in
Durchströmungsrichtung D, d.h. die stromaufwärtige
Hauptseite H1 und die stromabwärtige Hauptseite H2
der Einschubplatte 7 sind nicht exakt parallel zueinander,
sondern geringfügig gegeneinander geneigt, wobei die
Dicke in Einschubrichtung SL abnimmt. Hierbei ist vor-
zugsweise die stromabwärtige Hauptseite H2 parallel zur
Mittenebene EP der Einschubplatte 7 bzw. zur Einschub-
richtung SL, während die stromaufwärtige Hauptseite H2
demgegenüber um den zugehörigen Keilwinkel geneigt
ist.
[0041] In der gezeigten Ausführungsform ist der opti-
onale Clipsmechanismus 12 vorhanden, der mindestens
eine erste Clipseinheit zum geklipsten Halten des Sie-
belements 8b umfasst. Diese erste Clipseinheit beinhal-
tet Clipsöffnungen 12a in der Einschubplatte 7 und kor-
respondierende Clipsnasen 12b am Siebelement 8b. Je
nach Bedarf kann die erste Clipseinheit unlösbar oder
ungesichert lösbar oder nur für autorisierte Benutzer lös-
bar ausgeführt sein. Die Clipsöffnungen 12a können auf
Wunsch als absichtliche Lecköffnungen fungieren, die
bei aktivierter Wasserzufuhr einen zugehörigen Wasser-
leckpfad bilden, wenn die Einschubplatte 7 beispielswei-
se ohne das Siebelement 8b oder ohne das Durchfluss-
begrenzerelement 8a im Einschubschacht 5 positioniert
wird. Das Wasser tritt in diesem Fall über Lecköffnungen
aus dem Gehäuse 13 aus und zeigt so ein Lösen der
Clipseinheit an. Das Siebelement 8b kann auch dazu be-
nutzt werden, das Durchflussbegrenzerelement 8a in Po-
sition zu halten, indem es für dieses als Abdeckung fun-
giert, die gegen ein Herausgelangen des Durchflussbe-
grenzerelements 8a aus seiner Aufnahme in der Ein-
schubplatte 7 sichert. Alternativ ist eine zweite Clipsein-
heit vorgesehen, mit der das Durchflussbegrenzerele-
ment 8a unlösbar oder ungesichert lösbar oder nur au-
torisiert lösbar an der Einschubplatte 7 geclipst gehalten
wird.
[0042] Es versteht sich, dass je nach Bedarf und An-
wendungsfall in den beiden Nutzelementaufnahmen 7a,
7b unterschiedliche Nutzelemente aufgenommen sein
können. Vorliegend ist nur der Übersichtlichkeit halber
in den meisten Figuren die Einschubplatte 7 mit noch
unbelegter Nutzelementaufnahme 7a gezeigt, während
in der anderen Nutzelementaufnahme 7b z.B. das Durch-
flussbegrenzerelement 8a und das Siebelement 8b ge-
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mäß Fig. 8 eingesetzt sind. Die beiden Nutzelementauf-
nahmen 7a, 7b können je nach Bedarf und Anwendungs-
fall strömungstechnisch parallel oder seriell an den Was-
serführungskanal 2 angekoppelt sein. Weiter versteht
sich, dass die Einschubplatte 7 statt der gezeigten zwei
nur eine oder mehr als zwei Nutzelementaufnahmen be-
inhalten kann.
[0043] Die Kopfbrausenausführung gemäß den Fig. 2
bis 19 kann zusätzlich mit dem optionalen Rastmecha-
nismus 9 und dem optionalen Auswurfmechanismus 10
ausgerüstet sein, wie gezeigt. Dazu beinhaltet in der ge-
zeigten Realisierung der lösbare Rastmechanismus eine
an der Einschubplatte 7 ausgebildete Rastausnehmung
9a und eine um eine Kippachse 9d kippbeweglich am
Brausegehäuse 13 gelagerte Rastbedientaste 9c, an der
sich eine Rastnase 9b befindet, die verrastend mit der
Rastausnehmung 9a zusammenwirkt. Beim Einschie-
ben der Einschubplatte 7 in den Einschubschacht 5 ge-
langt die Rastnase 9b selbsttätig in die Rastausnehmung
9a, sobald die Einschubplatte 7 ihre vollständig in den
Einschubschacht 5 eingeschobene Betriebsposition er-
reicht hat. Durch Drücken auf die Rastbedientaste 9c
kann der Benutzer die Verrastung lösen, indem durch
die Kippbewegung der Rastbedientaste 9c die Rastnase
9b aus der Rastausnehmung 9a herausgelangt.
[0044] Zusätzlich ist die Kopfbrausenausführung der
Fig. 2 bis 19 mit dem optionalen Auswurfmechanismus
10 ausgerüstet. Dieser beinhaltet in der gezeigten Rea-
lisierung einen Auswurfschieber 10a, der parallel zur Kar-
teneinschubrichtung SL beweglich am Brausegehäuse
13 gehalten ist und sich an diesem unter Zwischenfügung
einer Auswurffeder 10b abstützt, die ihn in die Auswurf-
position für die Einschubplatte 7 entsprechend den Fig.
10 bis 14 vorspannt. Der Auswurfschieber 10a kommt
mit seiner Vorderseite 10c gegen die hintere Schmalseite
der in den Einschubschacht 5 eingeschobenen Ein-
schubplatte 7 zur Anlage. Durch das Einfügen der Ein-
schubplatte 7 in den Einschubschacht 5 wird der Aus-
wurfmechanismus 10 gespannt, indem der Auswurf-
schieber 10a gegen die Kraft der hier exemplarisch als
Zugfeder realisierten Auswurffeder 10b zurückgescho-
ben wird. Wenn der Benutzer den Rastmechanismus 9
gelöst hat, drückt der Auswurfschieber 10a die Einschub-
platte 7 aus ihrer vollständig in den Einschubschacht 5
eingeschobenen Position nach außen bis zum Erreichen
der Auswurfstellung heraus. Ein gehäuseseitiger Aus-
wurfanschlag 10d begrenzt die Vorwärtsbewegung des
Auswurfschiebers 10a und definiert somit die Auswurf-
stellung, in der sich die Einschubplatte 7 gemäß den Fig.
15 bis 19 befindet. Wenn solchermaßen die Einschub-
platte 7 selbsttätig in die Auswurfstellung herausbewegt
wurde, kann sie anschließend vom Benutzer vollends
aus dem Einschubschacht 5 herausgenommen werden.
[0045] Die Kopfbrausenrealisierung der Fig. 2 bis 19
ist auch mit dem optionalen Wasserstoppmechanismus
11 zum selbsttätigen Öffnen und Schließen des Wass-
erführungskanals 2 beim Einschieben und Entnehmen
der Einschubplatte 7 in den und aus dem Einschub-

schacht 5 ausgerüstet. Dazu beinhaltet der Wasser-
stoppmechanismus 11 im gezeigten Beispiel eine Ver-
schlussschiebereinheit 11a, die ähnlich wie der Auswurf-
schieber 10a parallel zur Karteneinschubrichtung SL be-
weglich am Brausegehäuse 13 gehalten ist. Die Ver-
schlussschiebereinheit 11a beinhaltet zwei parallel an-
geordnete Verschlussschieber 11b, von denen in der
Schnittdarstellung von Fig. 9 nur einer stellvertretend ge-
zeigt ist und die in ihrer Form, hier eine löffelartige Form,
an die Querschnittsform von Mündungsöffnungen des
Wasserführungskanals 2 in den Einschubschacht 5 an-
gepasst sind, wobei diese Querschnittsform ihrerseits an
die Querschnittsform der Nutzelementaufnahmen 7a, 7b
der Einschubplatte 7 angepasst ist, die den Durchströ-
mungsbereich der Einschubplatte 7 bilden und von zu-
gehörigen Dichtungen umrahmt sind. Die umrahmten
Dichtungen sind gemäß den Fig. 7 und 8 auf der durch
die Keilform der Einschubplatte 7 schrägen Oberfläche
bzw. Hauptseite H1 angeordnet.
[0046] Der jeweilige Verschlussschieber 11b besitzt im
gezeigten Ausführungsbeispiel einen Führungsnocken
11d, der in einer korrespondierenden gehäuseseitigen
Axialnut 11e geführt ist, deren vordere Begrenzung einen
Anschlag für den Verschlussschieber 11b bildet, so dass
dieser Anschlag die Wasserstoppstellung der Ver-
schlussschiebereinheit 11a gemäß den Fig. 10 bis 14
definiert, in welcher diese den Wasserführungskanal 2
geschlossen hält. Die Verschlussschiebereinheit 11a ist
wiederum ähnlich wie der Auswurfschieber 10a mittels
einer hier exemplarisch als Schraubendruckfeder reali-
sierten Verschlussfeder 11c elastisch in Richtung ihrer
vorbewegten Schließstellung vorgespannt, in welcher
sie den Wasserführungskanal 2 stromaufwärts des Ein-
schubschachts 5 absperrt. Bei weiterer Ausschubbewe-
gung der Einschubplatte 7 aus dem Einschubschacht 5
verbleibt die Verschlussschiebereinheit 11a in dieser
Schließposition.
[0047] Wenn die Einschubplatte 7 in den Einschub-
schacht 5 über die Wasserstoppstellung hinaus bis in die
vollständig eingeschobene Betriebsposition eingescho-
ben wird, drückt sie die Verschlussschiebereinheit 11a
zurück und verschiebt diese dadurch von ihrer
Schließposition in ihre Offenstellung gemäß den Fig. 2
bis 9. Dazu weist die Einschubplatte 7 eine Nase 15 zum
Zurückdrücken des jeweiligen Verschlussschiebers 11b
sowie eine Aufnahme 14 auf, in die ein frontseitiger No-
cken 11f des jeweiligen Verschlussschiebers 11b hinein-
gelangt, wenn die Einschubplatte 7 in den Einschub-
schacht 5 eingeschoben wird, und aus der dieser Nocken
11f selbsttätig herausgelangt, wenn die Einschubplatte
7 von der Wasserstoppstellung ausgehend weiter aus
dem Einschubschacht 5 herausbewegt wird.
[0048] In den Fig. 20 bis 24 ist eine Realisierung der
Sanitärarmatur 1 als eine Wasserauslaufarmatur 1a mit
einem Gehäusekörper 1b veranschaulicht, an dem der
Einschubschacht 5 ausgebildet ist, wobei in diesem Fall
die Wasserauslaufarmatur 1a eine deckenmontierte
Duschbrause 1d bildet und der Gehäusekörper 1b wie-
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derum als Brausegehäuse ausgebildet ist. Genauer ge-
sagt handelt es sich um eine deckenmontierte Kopfbrau-
se mit einem rohrförmigen Brausegehäuse 13c, das an
einer in Montageposition oberen Stirnseite einen An-
schlusskörper 1d aufweist, der für eine Deckenmontage
eingerichtet ist und u.a. den Wassereinlass 3 beinhaltet.
Am unteren Stirnende trägt das Brausegehäuse 13c mit
wiederum unterseitigem Brausekopfanschluss 13b den
Brausekopf 13f als Wasseraustritt 4. Der Wasserfüh-
rungskanal 2 erstreckt sich wiederum durch das Brause-
gehäuse 13c hindurch vom Wassereinlass 3 zum Was-
serauslass 4.
[0049] Am bzw. über dem Brausekopfanschluss 13b
ist wiederum der Einschubschacht 5 im Brausegehäuse
13c ausgebildet, wobei in diesem Fall der Einschub-
schacht 5 mit seiner Einschuböffnung 6 am Umfang, d.h.
an der Mantelfläche, des rohrförmigen Brausegehäuses
13c mündet. In montierter Brauseposition kann die Ein-
schubplatte 7 somit seitlich mit wiederum horizontaler
Einschubrichtung SL in den horizontal liegenden Ein-
schubschacht 5 eingeschoben werden. Dabei befindet
sich der Einschubschacht 5 im gezeigten Beispiel im un-
teren Stirnseitenbereich des Brausegehäuses 13c nahe
des Brausekopfanschlusses 13b.
[0050] Die Fig. 20, 23 und 24 zeigen die deckenmon-
tierbare Kopfbrause mit vollständig in den Einschub-
schacht 5 eingeschobener Einschubplatte 7. Die Fig. 21
und 22 zeigen die Kopfbrause mit der Einschubplatte 7
in Wasserstoppstellung bzw. in Auswurfstellung entspre-
chend der Situation gemäß den Fig. 10 bis 14 bzw. 15
bis 19 beim Ausführungsbeispiel der Fig. 2 bis 19. Für
den Einschubschacht 5 und die Einschubplatte 7 sowie
für die optionalen Bestandteile, wie Rastmechanismus
9, Auswurfmechanismus 10 und Wasserstoppmechanis-
mus 11, sind die oben zum Ausführungsbeispiel der Fig.
2 bis 19 erläuterten Realisierungen für die deckenmon-
tierbare Kopfbrause der Fig. 20 bis 24 in gleicher Weise
verwendbar. Insofern kann auf deren obige Beschrei-
bung verwiesen werden.
[0051] Für die Funktionen, Realisierungsmöglichkei-
ten und Vorteile der Einschubplatte 7, die wiederum qua-
si als eine Service-Karte fungieren kann, gelten zum Aus-
führungsbeispiel der Fig. 20 bis 24 ebenfalls die obigen
Ausführungen zum Ausführungsbeispiel der Fig. 2 bis 19
entsprechend.
[0052] Die Fig. 25 bis 28 veranschaulichen eine Rea-
lisierung der Sanitärarmatur 1 als eine Wasserauslauf-
armatur 1a mit einem Gehäusekörper 1b, an dem der
Einschubschacht 5 ausgebildet ist, wobei in diesem Fall
die Wasserauslaufarmatur 1a eine deckeneingebaute
Duschbrause 1e bildet und der Gehäusekörper 1b als
topfförmiges Brausegehäuse 13e ausgebildet ist. Das
topfförmige Brausegehäuse 13e wird mit seiner offenen
Seite nach unten und mit einem zugehörigen Randbe-
reich 17 vorzugsweise im Wesentlichen deckenbündig
in einer Decke eines Duschraums bzw. Badezimmers
montiert. Seitlich führt eine Zufuhrleitung 16 in das Brau-
segehäuse 13e, die den Wassereinlass 3 bildet. An die

in Montageposition untere Seite des Brausegehäuses
13e ist der den Wasserauslass 4 bildende Brausekopf
13f an den Brausekopfanschluss 13b angekoppelt, wo-
bei in dieser Ausführung wie auch in den anderen Aus-
führungen der Brausekopf 13f vorzugsweise lösbar, z.B.
mittels einer Steck-, Rast- oder Clipsverbindung, am
Brausegehäuse 13e festgelegt werden kann. Im Brau-
segehäuse 13e erstreckt sich wiederum der Wasserfüh-
rungskanal 2 vom Wassereinlass 3 zum Wasserauslass
4.
[0053] Die Fig. 27 und 28 zeigen die deckeneingebau-
te Duschbrause 1e bei abgenommenem Brausekopf 13f.
In diesen Ansichten sind der wiederum im Brausegehäu-
se 13e ausgebildete Einschubschacht 5 und die zuge-
hörige Einschubplatte 7 zu erkennen. Wie daraus ersicht-
lich, erstreckt sich in diesem Fall der Einschubschacht
5, wenn sich die deckeneingebaute Kopfbrause in ihrer
Montageposition befindet, in vertikaler Richtung mit nach
unten weisender Einschuböffnung 6. Entsprechend kann
die Einschubplatte 7 mit vertikaler Einschubrichtung SL
in den Einschubschacht 5 von unten nach oben einge-
schoben werden. Fig. 27 zeigt die Einschubplatte 7 in
vollständig in den Einschubschacht 5 eingeschobener
und in dieser Lage mittels eines schwenkbeweglichen
Sicherungsbügels 18 zusätzlich gesicherter Lage. Fig.
28 zeigt die Einschubplatte 7 in Auswurfstellung bei weg-
geschwenktem Sicherungsbügel 18.
[0054] Der Einschubschacht 5 bzw. die darin einge-
schobene Einschubplatte 7 sind in diesem Ausführungs-
beispiel horizontal durchströmbar. Dazu erstreckt sich in
Fortsetzung der Zufuhrleitung 16 eine Leitungsführung
im Brausegehäuse 13e in einem Leitungsbogen 16a zur
einen Seite des Einschubschachts 5 bzw. der Einschub-
platte 7, in Fig. 26 die linke Seite und in den Figuren 27
und 28 die rechte Seite, während auf der gegenüberlie-
genden Seite des Einschubschachtes 5 bzw. der Ein-
schubplatte 7 eine abströmseitige Wasserführung an-
schließt, die im Brausegehäuse 13e ausgebildet ist und
den Wasserführungskanal 2 bis zum Brausekopf 13f und
dem dortigen Wasserauslass 4 fortsetzt.
[0055] Für den Einschubschacht 5 und die Einschub-
platte 7 sowie die optionalen Bestandteile, wie Rastme-
chanismus 9, Auswurfmechanismus 10 und Wasser-
stoppmechanismus 11, die je nach Bedarf auch beim
Ausführungsbeispiel der Fig. 25 bis 28 vorgesehen sein
können, gelten wiederum die oben zum Ausführungsbei-
spiel der Fig. 2 bis 19 angegebenen Funktionalitäten und
Vorteile in gleicher Weise.
[0056] Wenn die deckeneingebaute Duschbrause 1e
fertig montiert in Betriebsposition ist, sind der Einschub-
schacht 5 und die Einschubplatte 7 vom Brausekopf 13f
verdeckt. Zum Einfügen bzw. Herausnehmen der Ein-
schubplatte 7 in den bzw. aus dem Einschubschacht 5
wird daher zuvor der lösbar am topfförmigen Brausege-
häuse 13e befestigte Brausekopf 13f vom Brausegehäu-
se 13e abgenommen. Wenn die Einschubplatte 7 in den
Einschubschacht 5 eingeschoben worden ist, kann der
Brausekopf 13f wieder am Brausegehäuse 13e ange-
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bracht werden.
[0057] Wie die gezeigten und oben erwähnten Ausfüh-
rungsbeispiele deutlich machen, stellt die Erfindung in
vorteilhafterweise eine Sanitärarmatur zur Verfügung,
bei der ein oder mehrere sanitäre Nutzelemente mittels
einer in einen Einschubschacht einschiebbaren Ein-
schubplatte in einen Wasserführungskanal der Sani-
tärarmatur eingebracht bzw. aus diesem herausgenom-
men werden können. Die Einschubplatte kann quasi als
eine Service-Karte fungieren, mit der jeweils gewünschte
Nutzelemente in den Wasserführungskanal eingebracht
und dadurch in Kontakt mit dem dort strömenden Wasser
gebracht werden können. Neben den bereits erwähnten
Beispielen sind als sanitäres Nutzelement weitere Kom-
ponenten je nach Bedarf und Anwendungsfall verwend-
bar, wie ein Belüftungselement, ein Überdruckschutze-
lement, ein Wasseranalyseelement mit Teststreifen zur
Bestimmung von Wasserhärte, Chlorgehalt, Trübungs-
grad, Bakterienzahl und/oder pH-Wert etc., ein Pulsator-
element mit druckpulsierender Membran zur Erzeugung
eines pulsierenden Wasserstrahls, ein Sensorelement
zur Sensierung gewünschter physikalischer Parameter
des Wassers, ein Verbrühschutzelement z.B. mit einem
klappbeweglichen Bimetallstreifen zum temperaturab-
hängigen Öffnen und Schließen des Wasserströmungs-
kanals, ein Wartungsanzeigeelement mit Zeitglied
und/oder Sensor zum Anzeigen einer erforderlich wer-
denden Wartung, ein Filterelement oder ein Strahlfor-
merelement zur Bereitstellung einer gewünschten Brau-
sestrahlcharakteristik. Die Einschubplatte kann auch zur
Aufbewahrung von Kleinteilen genutzt werden, die für
die Sanitärarmatur benötigt werden.
[0058] Vorteilhaft können mehrere Einschubplatten
gleicher Bauart bereitgestellt werden, die sich wahlweise
in den gleichen Einschubschacht einer betreffenden Sa-
nitärarmatur einsetzen lassen und unterschiedliche Nut-
zelemente enthalten, z.B. solche mit unterschiedlich fei-
nen Siebelementen oder unterschiedlichen Filterele-
menten oder unterschiedlichen sanitären Nutzfunktio-
nen.

Patentansprüche

1. Sanitärarmatur mit

- einem Wasserführungskanal (2),
- einem sich quer in den Wasserführungskanal
(2) hinein erstreckenden Einschubschacht (5)
mit einer nutzerzugänglichen Einschuböffnung
(6) und
- einem Einschubkörper, der mindestens ein sa-
nitäres Nutzelement (8) beinhaltet, in einem
Durchströmungsbereich von einer Seite zu ei-
ner gegenüberliegenden Seite durchströmbar
ist und über die Einschuböffnung (6) in den Ein-
schubschacht (5) einschiebbar ist und aus dem
Einschubschacht (5) herausbewegbar ist,

- wobei der Einschubschacht (5) stationär in ei-
ner Betriebsposition bleibt, wenn der Einschub-
körper (7) eingeschoben oder herausbewegt
wird, und die Einschuböffnung (6) in der statio-
nären Betriebsposition des Einschubschachtes
(5) nutzerzugänglich bleibt und
- wobei der Einschubkörper mit seinem Durch-
strömungsbereich im Wasserführungskanal (2)
positioniert ist und das Nutzelement (8) in Kon-
takt mit dem Wasserführungskanal (2) ist, wenn
sich der Einschubkörper in seiner vollständig in
den Einschubschacht (5) eingeschobenen Be-
triebsposition befindet,
dadurch gekennzeichnet, dass
- der Einschubkörper durch eine Einschubplatte
(7) gebildet ist, die in ihrem Durchströmungsbe-
reich von ihrer einen (H1) zur anderen Platten-
hauptseite (H2) durchströmbar ist und eine ge-
genüber ihrer lateralen Plattenabmessung (PL)
kleinere Plattendicke (PD) besitzt und die in ei-
ner lateralen Einschubrichtung (SL) in den Ein-
schubschacht (5) einschiebbar und entgegen
der Einschubrichtung (SL) aus diesem heraus-
bewegbar ist.

2. Sanitärarmatur nach Anspruch 1, weiter dadurch
gekennzeichnet, dass das Nutzelement (8) ein
Sieb oder ein Durchflussbegrenzer oder ein Strahl-
formkörper oder ein Wasserbelüftungselement oder
ein Wasserzusatzelement ist.

3. Sanitärarmatur nach Anspruch 1 oder 2, weiter da-
durch gekennzeichnet, dass die Einschubplatte
(7) in ihrer Dickenabmessung in Durchströmungs-
richtung eine Keilform mit in Einschubrichtung (SL)
abnehmender Dicke aufweist und an einer entspre-
chend der Keilform schrägen Oberfläche eine Dich-
tung beinhaltet.

4. Sanitärarmatur nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
weiter gekennzeichnet durch einen lösbaren Rast-
mechanismus (9) zum verrasteten Halten der Ein-
schubplatte (7) im Einschubschacht (5).

5. Sanitärarmatur nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
weiter gekennzeichnet durch einen Wasserstopp-
mechanismus (11) zum selbsttätigen Öffnen und
Schließen des Wasserführungskanals (2) beim Ein-
schieben und Entnehmen der Einschubplatte (7) in
den und aus dem Einschubschacht (5).

6. Sanitärarmatur nach Anspruch 4 oder 5, weiter ge-
kennzeichnet durch einen Auswurfmechanismus
(10) zum selbsttätigen Herausbewegen der Ein-
schubplatte (7) aus ihrer Betriebsposition im Ein-
schubschacht (5) nach Lösen des Rastmechanis-
mus (9).
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7. Sanitärarmatur nach Anspruch 5 oder 6, weiter da-
durch gekennzeichnet, dass der Wasserstoppme-
chanismus (11) eine in Schließrichtung elastisch
vorgespannte und durch die Einschubplatte (7) be-
tätigte Verschlussschiebereinheit (11a) zum Öffnen
und Schließen des Wasserführungskanals (2)
stromaufwärts des Einschubschachtes (5) aufweist.

8. Sanitärarmatur nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
weiter gekennzeichnet durch einen Clipsmecha-
nismus (12) zum geclipsten Halten des Nutzele-
ments (8) an der Einschubplatte (7).

9. Sanitärarmatur nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
weiter dadurch gekennzeichnet, dass die Ein-
schubplatte (7) mehrere Nutzelemente (8a, 8b) auf-
weist, die in einer Plattenebene der Einschubplatte
(7) nebeneinander und/oder in Durchströmungsrich-
tung hintereinander angeordnet sind.

10. Sanitärarmatur nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
weiter dadurch gekennzeichnet, dass sie eine
Wasserauslassarmatur (1a) mit einem Gehäusekör-
per (1b) ist, an dem der Einschubschacht (5) ausge-
bildet ist.

11. Sanitärarmatur nach Anspruch 10, weiter dadurch
gekennzeichnet, dass die Einschubplatte eine hin-
tere Stirnseite (7c) aufweist, die bündig mit dem Ge-
häusekörper (1b) der Wasserauslassarmatur (1a)
abschließt, wenn sich die Einschubplatte in ihrer voll-
ständig in den Einschubschacht eingeschobenen
Betriebsposition befindet.

12. Sanitärarmatur nach Anspruch 10 oder 11, weiter
dadurch gekennzeichnet, dass sie eine vorste-
hend wand- oder deckenmontierte Duschbrause
(1c, 1d) mit einem Brausegehäuse (13) ist, an dem
der Einschubschacht (5) ausgebildet ist.

13. Sanitärarmatur nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
weiter dadurch gekennzeichnet, dass sie eine
wand- oder deckeneingebaute Duschbrause (1e) ist
und der Einschubschacht (5) mit senkrecht zu einer
Wand- oder Deckeneinbauebene verlaufender Ein-
schubrichtung (SL) angeordnet ist.
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